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Preisblatt ComNet 
 
Gilt für die private Nutzung des Kommunikationsnetz es der IBB ComNet AG. 

 

Monatliche Durchleitungspauschale für das Kommunika tionsnetz 
inkl. Radio- und TV-Signal 

 
exkl. MwSt 

 
inkl. 8.0% MwSt 

Pro Haushalt   20.00 CHF 21.60 CHF 

Pro Gewerbe-/ Verkaufsladen   42.50 CHF 45.90 CHF 

Hotels, Altersheime etc. 
 

pauschal 

jedes weitere Zimmer 

20.00 CHF 

3.00 CHF 

21.60 CHF 

3.25 CHF 

 

 

Spezielle Bestimmungen 

− Die Durchleitungspauschale beinhaltet: 

� die Bereitstellung des Kommunikationsnetzes für die Übertragung digitaler und analoger Dienste. 

� das analoge Radio- und TV-Signal. 

� das digitale Radio- und TV-Signal (exkl. Media-Box). 

� die gesetzlichen Urheberechtsabgaben. 

− Die Durchleitungspauschale beinhaltet nicht : 

� Dienste wie Internet oder Telekommunikation. Diese können aber über das Kommunikationsnetz 
der IBB ComNet AG bezogen werden. 

− Die Senderpalette wird nur als Ganzes ( Radio und TV ) angeboten. 

− Das Angebot gilt pro Wohnstand. Pro Untermieter wird eine weitere Pauschale verrechnet. 

− Bei Mehrfamilienhäusern kann die Verrechnung der Pauschale an die Hausverwaltung oder Hauseigen-

tümerschaft erfolgen. 

− Die Pauschale wird für jeden angefangen Monat voll verrechnet. 

− Für Fachgeschäfte und Hotelbetriebe werden spezielle Preise vereinbart. 

− Bei Wartungs- und Ausbauarbeiten sowie nach der schadhaften Einwirkung durch Dritte oder höherer 

Gewalt hat die IBB ComNet AG hat das Recht, die Verfügbarkeit des Kommunikationsnetzes zu unter-

brechen. 
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Allgemeine Bestimmungen 

− Das Rechtsverhältnis der IBB ComNet AG zu einem Kunden entsteht mit dem Anschluss an das Kom-

munikationsnetz der IBB ComNet AG oder mit dem erstmaligen Nutzen eines der Dienste über das 

Kommunikationsnetz. 

− Für Forderungen der IBB ComNet AG, die nach der Kündigung eines  Rechtsverhältnisses sowie bei leer 

stehenden Mieträumen und unbenützten Anlagen anfallen, ist – soweit nicht andere dafür aufkommen - 

die Hauseigentümerschaft der IBB ComNet AG gegenüber haftbar. 

− Die vorübergehende Nichtbenützung des Anschlusses entbindet nicht von der Bezahlung von allfälligen 

Forderungen aus dem Rechtsverhältnis. 

− Bei einer temporären oder dauerhaften Unterbrechung des Rechtsverhältnisses ist der Anschluss durch 

die IBB ComNet AG zu trennen und zu plombieren. Die Plombierungen dürfen nur durch Mitarbeiter der 

IBB ComNet AG entfernt werden. 

− Eigentums- und Mieterwechsel, Adress- und Namensänderungen sind unter Angabe des Zeitpunktes des 

Wechsels der IBB ComNet AG schriftlich zu melden.  

− Dieses Preisblatt tritt ab dem 1. Januar 2011 in Kraft und ersetzt das bisher gültige Preisblatt. 

− Der Gerichtsstand ist Brugg. 

− Es gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 

 


